
VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG BAD EMS-NASSAU 02.07.2024
für die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau
AZ:
30 DS 2/ 0013
Sachbearbeiter: Herr Bonn

VORLAGE

Änderung der Hauptsatzung - Antrag der CDU-Fraktion

Sachverhalt:

Nach § 6 Abs. 1 der Hauptsatzung hat die Verbandsgemeinde vier Beigeordnete.

Die CDU-Fraktion hat mit Antrag vom 30.06.2024 beantragt, dass die
Verbandsgemeinde künftig drei Beigeordnete haben soll.

Der CDU-Antrag nebst Begründung ist beigefügt.

Bei den Stundungen und Niederschlagungen gibt es eine gesetzliche Änderung und
damit eine notwendige Anpassung der Hauptsatzung dahingehend, dass Stundungen
als auch befristete Niederschlagungen Aufgabe der Verbandsgemeindeverwaltung
darstellt. Hintergrund hierzu ist, dass für die Verbandsgemeinde mit diesen
Billigkeitsmaßnahmen keine Einnahmeausfälle entstehen. Dies wird in der Satzung in
§ 4 Abs. 3 Nr. 6, § 5 Abs. 1, Nr. 6 und Nr. 10 rechtlich angeglichen, in dem dort künftig
nur noch die unbefristete Niederschlagung sowie der Erlass geregelt sind.

Der entsprechende Entwurf zur 2. Änderung der Hauptsatzung bildet Anlage zu dieser
Beschlussvorlage. Die Änderungen sind in Rot eingetragen.

Beschlussvorschlag:

Dem vorliegenden Änderungsentwurf zur Hauptsatzung wird zugestimmt.

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister

Anlagen:

Antrag der CDU-Fraktion vom 30.06.2024
Entwurf zur 2. Änderung der Hauptsatzung

Gremium Status Datum
Verbandsgemeinderat Bad Ems-
Nassau

öffentlich 11.07.2024


